
Ich erhalte bereits Betreuungs-
Beiträge für mein Kind. 

Sie müssen nichts tun. 
Sie erhalten automatisch Post
mit Ihren neuen Beiträgen ab 
August 2024.

Ich lasse bereits Geschwister in 
der Kita betreuen.

Sie müssen nichts tun. 
Alle Eltern erhalten höhere
Beiträge für Geschwister. Wir
berücksichtigen Ihre Angaben
zur Familie bei der Berechnung.
Übrigens ist in den meisten Kitas
die Betreuung des dritten
Geschwisters kostenlos.       

Weitere Informationen, 
das Gesuch und einen Rechner 
zur Schätzung der neuen Beiträge
finden Sie auf unserer Website
www.kinderbetreuung.bs.ch. 

Eltern zahlen künftig höchstens 1'600 Franken pro Monat für eine Vollzeit-Betreuung.

Ab 1. August 2024: 
Die Kita-Betreuung wird deutlich günstiger

Die Voraussetzungen für Betreuungsbeiträge bleiben wie bisher:
Ihr Kind hat den Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt.
Ihr Kind besucht die Kita mindestens 40% in der Woche.
Sie sind erwerbstätig oder erfüllen eine der weiteren 
Voraussetzungen auf unserer Website. 

Ich erhalte bisher wegen der Höhe meines Einkommens und Vermögens keine 
Betreuungs-Beiträge in der Kita. 

Sie erhalten neu Betreuungs-Beiträge, nämlich den Mindestbeitrag. 
Bitte stellen Sie möglichst bald ein Gesuch. 
Wir brauchen eine Bestätigung des Arbeitgebers oder einen Arbeitsvertrag. 
Die Betreuungs-Beiträge richten sich nach dem Arbeitspensum der Eltern.

http://www.kinderbetreuung.bs.ch/

